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	SPORTANLAGEN
gemäß Bundes-Sportförderungsgesetz

in der geltenden Fassung
Bearbeitungshinweis: Textfelder sequentiell mit der Funktionstaste 11 (F 11)

 oder jeweils mit Mausklick ansteuern!


	S e k t i o n  S p o r t

Abteilung V/2
Prinz Eugen-Straße 12

1040 WIEN

Tel.: +431/50199/52-15
FAX.: +431/505-62-35
v2@sport.gv.at



	Name der Antragstellerin / des Antragstellers:
     


	Anschrift der Antragstellerin / des Antragstellers:



	Verantwortliche / Verantwortlicher:  


	Telefonnummer:  

	Fax:  

	E-Mail:  


	Projekttitel/Vorhaben:
     
(Beizulegen ist eine detaillierte Projektbeschreibung)

Projektdurchführung (Bundesland)
     
Projektort:
     
Durchführungszeitraum:

     
Zuordnung Sportart:

     
Geschlechtsspezifische Projektzuordnung:
 FORMCHECKBOX 
 Frauen zu       %                                        FORMCHECKBOX 
 Männer zu       %


	Gesamtkosten  €      ,--
	Antragshöhe  €      ,--


	Dachverbandszugehörigkeit:       

	Fachverbandszugehörigkeit:       


	Bankverbindung (Bitte unbedingt IBAN und BIC bekannt geben!):
Name und Ort des Kreditinstitutes       

	Kontonummer       
	Bankleitzahl       

	IBAN       
	BIC       


	Die Antragstellerin / der Antragsteller ist vorsteuerabzugsberechtigt:
 FORMCHECKBOX 
 JA

 FORMCHECKBOX 
 NEIN


	Höhe jener Förderungsmittel, die die Antragstellerin / der Antragsteller für das gegenständliche Vorhaben innerhalb der letzten 5 Jahre vor Einbringung dieses Ansuchens von Gebietskörperschaften (Bund, Land, Gemeinde, etc.) erhalten hat:
     


	FINANZIERUNGSPLAN:

Beizulegen ist ein detaillierter Kosten- und Finanzierungsplan mit Angabe aller Ausgaben und Einnahmen!

	Land
	€      ,--

	Gemeinde
	€      ,--

	Sonstige Bundes- oder Landesstellen
	€      ,--

	Dach- oder Fachverband
	€      ,--

	Sonstige Rechtsträger
	€      ,--

	Eigenmittel
	€      ,--

	Erbetener Bundeszuschuss
	€      ,--

	SUMME EINNAHMEN
	€      ,--


	Unterliegt die Antragstellerin / der Antragsteller einer Beschränkung in der Verfügung über das Vermögen?
Ist oder war (innerhalb der letzten 5 Jahre) ein Zwangsvollstreckungs-, Konkurs- oder

Ausgleichsverfahren anhängig?



 FORMCHECKBOX 
 JA

          FORMCHECKBOX 
 NEIN


	Begründung, warum das gegenständliche Projekt nicht mit den vorhandenen Eigenmitteln durchgeführt werden kann:

     


	In welcher Form dient das Projekt auch der hochqualifizierten Nachwuchsförderung bzw. welches Konzept liegt dieser zugrunde?

     


	In der Anlage wird die positive Begutachtung des Österreichischen Institutes für Schul- und Sportstättenbau vom       beigelegt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die (kostenlose) positive Begutachtung durch das Österreichische Institut für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS), 1040 Wien, Prinz-Eugen-Straße 12 (Tel. +431/505 88 99), bzw. eine der Außenstellen in Innsbruck, Salzburg, Linz oder Graz (Auskunft über die Landessportämter) Voraussetzung für die allfällige Gewährung einer Subvention ist.


	Im Zuge der Realisierung des Projekts erfolgt die Platzierung des Logos des Sportministeriums (ist unter www.sportministerium.at downloadbar) durch folgende Maßnahmen:

     
(z.B.: Projektunterlagen, Plakate, Broschüren, DVD, Homepage, Presseaussendungen, Anbringung von  SPORTMINISTERIUM Transparenten, etc.)



Ich/Wir erkläre/n, 
> die Rahmenrichtlinie über die Gewährung und die Kontrolle von Bundes-Sportförderungsmitteln des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport 
(GZ SPORT-700.000/0010-V/2012)

> sowie die Bestimmungen des Anti-Doping-Bundesgesetzes 2007 in der derzeit gültigen Fassung BGBl. I Nr. 146/2009 unter Berücksichtigung von § 8 des Bundes-Sportförderungsgesetzes

einzuhalten.

Das Anti-Doping-Bundesgesetz 2007 sowie die Rahmenrichtlinie über die Gewährung und die Kontrolle von Bundes-Sportförderungsmitteln des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport sind unter www.sportministerium.at downloadbar.

	     
	     
	______________

	Ort
	Datum
	rechtsverbindliche Zeichnung

der Förderwerberin / des Förderungswerbers
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